
Bekanntmachung 

Widmung von Gemeindestraßen und sonstigen öffentlichen Straßen in der Gemeinde 
Suderburg, Landkreis Uelzen, ehem. Regierungsbezirk Lüneburg 

Begründung: 

Durch die Auswirkungen eines Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg vom 
04.11.2014 muss die Gemeinde Suderburg eine Neuaufstellung des Verzeichnisses über die 
Gemeindestraßen und sonstigen öffentlichen Straßen in der Gemeinde Suderburg 
vornehmen. Die Gemeinde Suderburg kann den erforderlichen Bekanntmachungsnachweis 
im Amtsblatt des Landkreises Uelzen nach den damaligen Anforderungen des Nieders. 
Straßengesetzes für das durchgeführte Verfahren in den Jahren 1983/84 nicht erbringen. 
Der Sachverha l t i s t aus der Besch lussvor lage SUD/2022/028 aus dem 
Bürgerinformationssystem der Samtgemeinde Suderburg ersichtlich. Der Rat der Gemeinde 
Suderburg hat die entsprechende Beschlussfassung in seiner Sitzung am 24.11.2022 für 
einen weiteren Teilbereich vorgenommen. Außerdem wurden die Änderungen im 
Wegesystem durch den zwischenzeitlichen Flurbereinigungsplan der vereinfachten 
Flurbereinigung Räber der LGLN Lüneburg vom 27.11.2013 berücksichtigt. 

Diese Bekanntmachung wird für die aus der Anlage ersichtlichen Straßennummern 
149 bis 168 vorgenommen. Nähere Informationen zu den vorgenannten Straßen- 
nummern sind der unten genannten Internetseite sowie dem öffentlichen 
Auslegungsexemplar zu entnehmen. Es handelt sich dabei vollständig um andere im 
Außenbereich von der Gemeinde gewidmete Straßen in der Gemarkung Räber. 

149 = Verbindungsweg zum Bahnhof Suderburg 
150 = Horstweg/Weg Kreuzkamp 
151 = Stichweg Alte Dorfstraße 
152 = Dreilinger Weg 
153 = Horstriethweg 
154 = Ackerberg/Alter Dreilinger Weg 
155 = Räberspringweg 
156 = Verbindungsweg Räber – Unterlüß 
157 = Weg Sprengwiesen 
158 = Verbindungsweg Räberspringweg – Weg Sprengwiesen 
159 = Grenzweg 
160 = Horstfeldweg 
161 = Krintenbergsweg 
162 = Verbindungsweg Räber – Neuensothrieth 
163 = Birkenheegweg 
164 = Hasenwinkelweg/Verbindungsweg Galgen 
165 = Hönkenbergsweg 
166 = Bruchweg/Weg Bruchwiesen 
167 = Räberer Friedhofsweg/Weg zum Hellberg 
168 = Hellbergsweg 

Vorstehende Gemeindestraßen und sonstige öffentliche Straßen in der Gemeinde Suderburg 
werden mit Wirkung vom 01.01.2023 gemäß § 6 des Niedersächsischen Straßengesetzes 
zur Gemeindestraße und sonstigen öffentlichen Straße gewidmet und im Straßenverzeichnis 
zugeordnet.  

Die Bekanntmachung ist im Internet der Samtgemeinde Suderburg unter https://
www.suderburg.de/aktuel les-service/ortsrecht-bekanntmachungen/al lgemeine-
bekanntmachungen eingestellt.  

Der Umfang der Widmungen kann genauer aus der Übersichtsliste, den Übersichtkarten und 
Bestandsblättern ersehen werden. In den Übersichtskarten sind die Ortsstraßen in roter 
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Farbe, die anderen im Außenbereich von der Gemeinde gewidmeten Straßen (z. B. 
Wirtschaftswege) in grüner Farbe sowie die sonstigen öffentlichen Straßen (z. B. Gehwege) 
in blauer Farbe durch Linien mit der entsprechenden Straßennummerbezeichnung 
gekennzeichnet. 

Die Bekanntmachung mit der Übersichtsliste, den Übersichtskarten sowie Bestandsblättern 
ist dauerhaft im Internet der Samtgemeinde Suderburg unter  https://www.suderburg.de/
aktuelles-service/ortsrecht-bekanntmachungen/widmungen-2/suderburg eingestellt.  

Die Bekanntmachung mit der Übersichtsliste, den Übersichtskarten sowie Bestandsblättern 
liegt außerdem in der Zeit 
  

vom 15.12.2022 bis 30.06.2023, jeweils einschließlich 

zu jedermanns Einsicht öffentlich während der eigentlichen Dienststunden im Rathaus 
Suderburg, Bahnhofstraße 54, 29556 Suderburg im Eingangsbereich direkt hinter der 
Eingangstür aus.  

Hinweise: 

1. Die Mitarbeiter des Rathauses Suderburg sind derzeit aufgrund der Corona-
Pandemie nur nach Vereinbarung bzw. durch Klingeln an der Eingangstür erreichbar. 
Die öffentlichen Auslegungsunterlagen sind jederzeit während der eigentlichen 
Öffnungszeiten einsehbar. Dazu ist direkt hinter der Eingangstür ein Auslegungsraum 
eingerichtet. Die Eingangstür ist also während der eigentlichen Öffnungszeiten des 
Ratshauses stets geöffnet und erst die dahinterliegende zweite Tür bleibt 
verschlossen und wird auf Klingeln geöffnet. Damit gibt es keine Einschränkungen in 
der Offenlegungszeit. 

2. Die Offenlegungszeit ist: 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag  von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Montag       von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag      von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die vorstehende Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (Tag der 
Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Uelzen) Klage beim 
Verwaltungsgericht Lüneburg, Adolph-Kolping-Straße 16, 21337 Lüneburg erhoben werden.  

Suderburg, den 07.12.2022  
Der Bürgermeister  
        Im Auftrag 

ausgehängt:  

abgenommen:           (Lilje) 
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